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1.	 Allgemeines
Die Veranstaltung findet unter dem Namen CULTIVA Sommerfest (nachstehend 
auch als “Veranstaltung” bezeichnet) statt. Veranstalter des CULTIVA Sommer-
fest ist die 
CULTIVA HEMP EXPO GmbH 
Pfadenhauergasse 4 Top 8 
A-1140 Wien 
Telefon +43 1 8100018, Fax +43 1 8100018-880  
www.cultiva.eu, office@cultivahempexpo.com (folgend Veranstalter genannt)
Die Veransaltung findet in der Motorworld München, Lilienthalallee 33, D - 
80939 München statt.
Die Öffnungszeiten der Veranstaltung sind:
Freitag, 03. Juli 2026 | 14:00 – 22:00 Uhr 
Samstag, 04. Juli 2026| 11:00 – 22:00 Uhr 
Sonntag, 05. Juli 2026 | 11:00 – 19:00 Uhr
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Beginn und die Dauer der Messe 
abzuändern, ohne dass der Aussteller daraus irgendwelche Ansprüche gegen den 
Veranstalter (z.B. Rücktritt, Schadenersatz) ableiten könnte. Der Veranstalter 
nutzt die Veranstaltungsfläche auf Grund eines Mietvertrages mit der MW 
München Betriebs GmbH., Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München 

2.	 Standaufbau und Standgestaltung
Die bekanntgegebenen Aufbauzeiten sind genauestens einzuhalten. Überschrei-
tungen dieser fixen Zeiten werden gesondert in Rechnung gestellt. Der Standauf-
bau für Aussteller mit eigenem Standbau beginnt am 30.09.2026 um 8:00 Uhr. 
Der Standaufbau muss bis 02.10.2026 um 11:00 Uhr vollständig beendet sein. 
Zur Sicherung eines einheitlichen Gesamteindruckes sind von dem Veranstalter 
Richtlinien für den Standaufbau vorgegeben, die verbindliche Auflagen für den 
Aussteller enthalten.  Der Aussteller ist vor der Planung eines Standbaus ver-
pflichtet, sich über die baulichen Gegebenheiten seiner gebuchten Standflächen 
wie z.B. Säulen, Brandschutzeinrichtungen, Versorgungskanäle und dergleichen 
rechtzeitig bei dem Veranstalter zu informieren. Die Gestaltung und der Aufbau 
des Standes haben so zu erfolgen, dass keine benachbarten Standflächen durch 
Exponate, Werbeflächen, Schauobjekte oder sonst wie beeinträchtigt werden. 
Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Aufbauhöhe von 2,50 m ist nur mit 
schriftlicher Einwilligung des Veranstalters, der diese nach freiem Ermessen auch 
unter dem Vorbehalt der ebenfalls schriftlichen Einwilligung der angrenzenden 
Aussteller erteilen kann, zulässig.
Aufbauten und mobile Anlagen (z.B. Warenständer, Beachflags, Kundenstopper) 
dürfen zu keinem Zeitpunkt außerhalb der zugewiesenen Standfläche positio-
niert werden oder in die Gänge hineinragen und nicht über die zulässige Höhe 
des Standes hinausgehen. Der Einsatz von Kunststoff-Kabelbindern zur Befesti-
gung statisch beanspruchter Teile ist nicht gestattet.
Die Lagerung von Ausstellungs- bzw. Dekorationsmaterial sowie Vorbereitungs- 
und Fertigungsarbeiten auf fremden Standflächen und in Gängen der Rettungs-
wege während des Auf-  und Abbaus ist untersagt. Gänge müssen während des 
Auf- und Abbaus zu allen Zeiten auf einer Mindestbreite von 1,2m freigehalten 
werden. Aussteller bzw. Standbauer haben sich hierzu mit Ihren Nachbarn ab-
zustimmen. 

3.	 Technische Standeinrichtung
Grundinstallationen an den Versorgungsstraßen für Strom und Wasser dürfen 
ausschließlich von Vertragspartnern des Veranstalters durchgeführt werden. 
Strom-, Wasser-, und sonstige technische Anschlüsse sind gegen Entrichtung von 
Anschluss- und Nutzungsgebühren möglich. Sämtliche elektrischen Geräte, An-
lagen und Installationen müssen den Vorschriften des ÖVE und den ortsüblichen 
und veranstaltungsrechtlichen Vorschriften und Auflagen entsprechen. Elektri-
sche Installationen dürfen nur von konzessionierten Firmen ausgeführt werden. 
Der Anschluss und die Überprüfung erfolgen ausschließlich durch den konzes-
sionierten Messeelektriker. Die technischen Richtlinien für Aussteller und Stand-
bauer sind integrierter Bestandteil dieser Vereinbarung. Der Betrieb eines eige-
nen WLAN Senders durch einen Aussteller ist dennoch unzulässig, falls es trotz 
der Einhaltung der oben genannten Voraussetzungen zu Beeinträchtigungen von 
technischen Einrichtungen des Messebetriebes, insbesondere zu Beeinträchti-
gungen des vom Partner des Veranstalters betriebenen Messe WLANs kommt. 
Im Falle der Störung technischer Einrichtungen des Messebetriebes durch den 
Betrieb eines WLAN hat der Veranstalter das Recht, alle erforderlichen Maßnah-
men, bis hin zur Abschaltung der Versorgungssysteme für den Messestand (Inter-
net, Spannung) zu ergreifen, welche zur Sicherstellung eines störungsfreien Be-

triebs der technischen Einrichtungen des Messebetriebes erforderlich sind. Der 
Aussteller hat entsprechende Weisungen des Veranstalters zu befolgen, allenfalls 
auf Wunsch des Veranstalters das von ihm betriebene WLAN abzuschalten und 
bei einem Verstoß gegen diese Richtlinie die für die Lokalisation und Beseitigung 
der Störung entstehenden Aufwendungen zu ersetzen.

4.	 Elektrische Anschlüsse
Konstruktionen aus elektrisch leitenden Materialien mit an diesen befestigten 
Verbrauchern oder darüber geführten Kabeln sind in einen Potentialausgleich 
einzubinden. Die gesetzlichen Vorschriften und EN, DIN, ISO, VDE, BGV-Normen 
sind dabei einzuhalten. Eingebrachte elektrische Geräte müssen über eine gülti-
ge Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3 verfügen. 

5.	 Werbung des Ausstellers am Veranstaltungsort
Platzübertragungen und Werbemaßnahmen in Bild, Ton und Schrift für andere 
Firmen als jene des Ausstellers bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung des Veranstalters. Transparente, Firmenschilder, Werbeaufschriften 
und sonstiges Werbematerial dürfen außerhalb des Ausstellungsstandes nicht 
angebracht oder verteilt werden, dürfen nicht in die Gänge hineinragen und die 
Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. Die Anbringung von Werbetafeln, Plakaten 
oder sonstigem Werbematerial bzw. die Verteilung von Werbematerial außer-
halb des Standes, insbesondere auf den Parkplätzen, ist nur nach gesonderter 
Vereinbarung mit dem Veranstalter gegen gesonderte Verrechnung erlaubt. Bei 
unlauterem Wettbewerb gegenüber anderen Ausstellern ist der Veranstalter be-
rechtigt, den Stand sofort zu schließen, wobei in diesem Fall eine Herabsetzung 
der Standmiete und der sonstigen Kosten ausgeschlossen ist.

6.	 Brandschutz
Sprinkleranlagen, Feuermelder, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder, Schließ-
vorrichtungen der Hallentore und andere Sicherheitseinrichtungen, deren Hin-
weiszeichen sowie die Notausgangskennzeichen müssen jederzeit zugänglich 
und sichtbar sein. Sie dürfen nicht verstellt oder verbaut sein. Notausgangstüren, 
Rettungswege und Feuerwehrzufahrten und -bewegungsflächen sowie deren 
Beschilderung müssen jederzeit in voller Breite freigehalten werden bleiben. 
Stände dürfen aus Gründen des Brandschutzes nicht abgedeckt werden. Offenes 
Feuer und feuergefährliche Handlungen sowie die Lagerung brennbarer Flüssig-
keiten sind grundsätzlich untersagt.
Dekorationsmaterialien, Möbel und Bauten aller Art sowie Bodenbeläge aller Art 
müssen gemäß DIN 4102 mindestens Baustoffklasse B1, schwer entflammbar, 
entsprechen. Gleichwertige Nachweise in deutscher Sprache gemäß EN 13501 
können anerkannt werden. Die Schwerentflammbarkeit muss spätestens ab Be-
ginn des Aufbaus auf Nachfrage durch Vorlage des Prüfzeugnisses einer zugelas-
senen Prüfstelle verifiziert werden. Zeugnisse einer zugelassenen Prüfstelle sind 
daran zu erkennen, dass sie über eine Zeugnis- bzw. Prüfnummer verfügen. Ana-
lyseberichte, technische Datenblätter oder ausländische Zeugnisse stellen kein 
Prüfzeugnis dar. Zusätzlich ist ein Übereinstimmungsdokument zu erbringen, 
welches die eindeutige Zuordnung von Prüfzeugnis zum zugehörigen Material 
ermöglicht. Über 1,5 m Höhe verwendete Materialien müssen darüber hinaus 
nicht brennend abtropfend sein. 
Gehobeltes Holz muss eine Materialstärke von mindestens 18mm besitzen, um 
als Baumaterial zulässig zu sein. Die Verwendung von ungehobeltem sägerauem 
Holz ist nicht zulässig. Möglich wird ein Einbau durch den Nachweis einer zuge-
lassenen Brandschutzertüchtigung oder einem ausreichenden Schutz gegen Ent-
flammen. Laub- und Nadelgehölze dürfen nur mit feuchten Wurzelballen bzw. in 
frisch geschnittenem Zustand verwendet werden. Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rin-
denmulch, Torf sowie Standdekorationen ohne herstellerseitige Brandschutzaus-
rüstung aus Textilien, Papier und ähnliche Materialien dürfen nur nach einer vor-
herigen flammenhemmenden Imprägnierung zur Erreichung der erforderlichen 
Brandschutzklasse verwendet werden. Bei Materialien aus Kunststoff sind nur 
solche zu verwenden, die herstellerseitig schwer entflammbar ausgerüstet sind. 
Ein nachträgliches Imprägnieren dieser Stoffe ist nicht möglich. Der Veranstalter 
behält sich vor die verwendeten Materialien vor Ort auf seine Eigenschaften zu 
überprüfen und ggf. bei Nichteinhaltung der Baustoffklasse die Materialien aus 
der Halle entfernen zu lassen. 

7.	 Leergut/Lagerung von Materialien
Die Lagerung von Leergut jeglicher Art innerhalb und außerhalb des Standes in 
der Halle ist verboten. Anfallendes Leergut ist unverzüglich zu entfernen. Der 
Veranstalter ist berechtigt, widerrechtlich gelagertes Leergut auf Kosten und Ge-
fahr des Ausstellers zu entfernen. In den Ständen dürfen keine Behälter für 
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Abfall, Wertstoff oder Reststoffe aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. 
Die Behälter in den Ständen sind regelmäßig, spätestens jeden Abend nach Mes-
seschluss, in die Wertstoff- oder Reststoffstationen an den Hallenausgängen zu 
entleeren. Fallen größere Mengen brennbarer Abfälle an, sind diese mehrmals 
am Tage zu entsorgen. Bei Verstößen werden die betroffen Materialen durch den 
Veranstalter unter Ausschluss jeglicher Haftung für Schäden jeglicher Art ent-
fernt.

8.	 Aufstellen von Spiel- und Musikapparaten
Das Aufstellen von Apparaten, durch deren Betätigung ein Gewinn in Geld oder 
Geldeswert erzielt werden kann oder bei denen das Spielergebnis vom Zufall 
abhängig ist, Schau-, Scherz-, Geschicklichkeitsautomaten etc., sowie Apparate 
mit Spielergebnisanzeige sind vom Aussteller vor Messebeginn zur Vergnügungs-
steuer anzumelden. Zusätzlich muss vom Aussteller 6 Wochen vor Messebeginn 
für eine Konzession am jeweiligen Messestand eingereicht werden. Nur bei Er-
teilung einer Konzession dürfen die Geräte in Betrieb genommen werden. Der 
Aussteller hat aus dem Betrieb solcher Apparate den Veranstalter schad- und 
klaglos zu halten.

9.	 Eingriffe in die Bausubstanz
Das Gebäude und der Außenbereich einschließlich ihrer technischen Einrichtun-
gen dürfen nicht beschädigt, verschmutzt oder auf andere Art verändert werden 
(z.B. durch Bohren, Nageln, Schrauben, Kleben, Schweißen, Sprayen). Das Strei-
chen, Tapezieren und Bekleben von Wänden, Fenstern, Stützen oder Böden und 
sonstigen ist nicht gestattet. Sämtliche Einbauten und Einrichtungen müssen sich 
rest- und purenfrei entfernen lassen. 
Jede durch Aussteller oder deren Beauftragte verursachte Beschädigung im Mes-
segelände, seinen Gebäuden oder Einrichtungen wird nach Beendigung der Ver-
anstaltung auf Kosten der betreffenden Aussteller durch die Cultiva Hemp Expo 
GmbH beseitigt. Des Weiteren darf kein Ausstellungsstück, Standbaumaterial 
oder Müll nach Abbauende zurückbleiben.

10.	Hallenböden
Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu verlegen und dürfen 
nicht über die Mietfläche hinausragen. Es darf zum Fixieren nur Klebeband ver-
wendet werden, das rückstandsfrei zu entfernen ist. Ansonsten darf der Hallen-
fußboden weder beklebt noch bestrichen werden. Alle eingesetzten Materialien 
müssen rückstandslos entfernt werden. Substanzen wie Öl, Fette, Farben und 
Ähnliches müssen sofort vom Fußboden entfernt werden.

11.	Ausstellung von Kraftfahrzeugen
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit Genehmigung 
des Veranstalters ausgestellt, jedoch nicht in Betrieb vorgeführt werden, diese ist 
mit dem Vordruck „Anmeldung für vorbeugenden Brandschutz“ zu beantragen. 
Der Tankinhalt der Fahrzeuge ist auf das für das Ein- und Ausfahren notwendige 
Maß zu reduzieren (die Reserveleuchte der Tankanzeige muss aktiv sein). Sofern 
möglich sind die Tankdeckel zu verschließen. In Abhängigkeit der Veranstaltung 
und des Aufstellortes können weitere Sicherheitsmaßnahmen wie unter ande-
rem eine Inertisierung der Treibstofftanks, das Abklemmen der Batterien und /
oder das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden. Kraftstoffe dür-
fen nicht am Stand gelagert werden. Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebs-
technik, z. B. Elektro- oder Hybridantrieb, sind die Antriebsbatterien per Sicher-
heitsklemmschalter (Hauptschalter) vom Antrieb zu trennen. Bei Fahrzeugen mit 
Gasantrieb muss der Druckbehälter entleert sein.

12.	Reinigung
Der Veranstalter sorgt für die Reinigung des Geländes und der Gänge in den Hal-
len. Die Reinigung der Stände obliegt den Ausstellern. Auf Bestellung und Kosten 
des Ausstellers übernehmen vom Veranstalter zugelassene Reinigungsinstitute 
die Standreinigung. Verpackungsmaterial und Abfälle, die der Aussteller auf den 
Gang wirft bzw. auf die Seite legt, werden auf Kosten des Ausstellers entfernt. 
Die Entsorgung von Sondermüll muss vom Aussteller selbst veranlasst werden.

13.	Transport und Parken
Das Befahren der Messehallen mit Kraftfahrzeugen welcher Art auch immer ist 
grundsätzlich während der Messeveranstaltung verboten. Bei Spezialtransporten 
ist zeitgerecht vom Veranstalter eine schriftliche Genehmigung einzuholen. Ab 
Aufbauende sind alle Fahrzeuge von den Eingängen, Auffahrten, Feuerwehrzo-
nen und Presseparkplätzen uneingeschränkt zu entfernen. Während der Messe 
dürfen LKW über 3,5t auf den Parkplätzen nicht abgestellt werden. Jedes Zuwi-
derhandeln zieht den Besitzstörungsfall nach sich und steht es dem Veranstalter 

frei, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge auf Kosten des Fahrzeughalters ab-
schleppen zu lassen.

14.	Mitgebrachte Abfälle
Materialien und Abfälle, die nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltungslauf-
zeit, Auf- oder Abbau entstehen, dürfen nicht auf das Gelände gebracht werden.

15.	Umweltschäden
Umweltschäden /Verunreinigungen (z. B. durch Benzin, Öl, Lösungsmittel, Farbe) 
sind unverzüglich dem Veranstalter zu melden.

16.	Haftung und Schadenersatz
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl, Abhandenkommen 
oder Beschädigung der vom Aussteller oder Dritten eingebrachten oder zurück-
gelassenen Güter, insbesondere Ausstellungs- und Standausrüstungsgegenstän-
de. Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen nicht ver-
pflichtet. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für die vom Aussteller, 
seinen Angestellten oder Vertragspartnern auf dem Messegelände abgestellten 
Fahrzeugen. Der Aussteller haftet seinerseits für etwaige Schäden, die durch ihn, 
seine Angestellten, seine Vertragspartner oder durch seine Ausstellungsgegen-
stände und -einrichtungen an Personen oder Sachen verursacht werden. Der Ver-
anstalter ist klag- und schadlos zu halten. In der Auf- bzw. Abbauzeit hat jeder 
Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner Güter. Wertvolle 
und leicht bewegliche Ausstellungsgegenstände sind außerhalb der Messeöff-
nungszeiten (insbesondere Nachts) vom Messestand zu entfernen und vom Aus-
steller selbst auf eigenes Risiko zu verwahren. Der Veranstalter haftet nicht für 
Vermögens-, Gesundheits- oder sonstige Schäden welcher Art auch immer, die 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung einer 
Ausstellung dem Aussteller selbst, dessen Bediensteten oder dritten Personen 
aus welchem Grund auch immer entstehen. Der Veranstalter haftet nicht für ent-
gangenen Gewinn.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch, wenn Schäden durch Mängel an Gebäuden 
oder Einrichtungen des Veranstalters verursacht werden. Der Veranstalter haf-
tet überhaupt nur dann, wenn Schäden durch ihn oder seine Leute vorsätzlich 
herbeigeführt wurden. Es obliegt dem Geschädigten, diese Voraussetzung zu 
beweisen. Aus dem Handeln oder Unterlassen anderer Aussteller, deren Leu-
ten oder Vertragspartnern kann der Aussteller keinen wie immer gearteten An-
spruch gegen den Veranstalter ableiten. Der Aussteller hat allfällige Mängel bei 
sonstigem Verzicht unverzüglich schrift- lich zu rügen und dem Veranstalter die 
Möglichkeit zur Mängelbehebung zu geben. Etwaige Ansprüche des Ausstellers 
sind sofort schriftlich dem Veranstalter zu melden, widrigenfalls sie als verwirkt 
gelten. Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen im offiziellen Messeka-
talog und/oder anderen Messedrucksorten wird keinerlei Haftung übernommen 
(Druckfehler, Formfehler, falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc.). Der Ver-
anstalter nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in Empfang und 
haftet nicht für eventuelle Verluste, für unrichtige oder verspätete Zustellung. 
Der Messe-spediteur lagert auf Kosten und Risiko des Ausstellers Ausstellungs- 
und Verpackungsgut ein. Das Übernachten in den Hallen und im Freigelände ist 
verboten.

17.	Messeversicherung
Die Standmiete enthält keine Versicherung für die in den Messestand eingebrach-
ten Gegenstände, den Messestand und alle sonstigen Messeausrüstungsgegen-
stände. Wird mit dem Veranstalter oder einem Versicherungsunternehmen eine 
Versicherung abgeschlossen, gelten die anlässlich des Versicherungsabschlusses 
gesondert schriftlich getroffenen Bedingungen.

18.	Werbung des Ausstellers am Veranstaltungsort
Platzübertragungen und Werbemaßnahmen in Bild, Ton und Schrift für andere 
Firmen als jene des Ausstellers bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung des Veranstalters. Transparente, Firmenschilder, Werbeaufschriften 
und sonstiges Werbematerial dürfen außerhalb des Ausstellungsstandes nicht 
angebracht oder verteilt werden, dürfen nicht in die Gänge hineinragen und die 
Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. Die Anbringung von Werbetafeln, Plakaten 
oder sonstigem Werbematerial bzw. die Verteilung von Werbematerial außer-
halb des Standes, insbesondere auf den Parkplätzen, ist nur nach gesonderter 
Vereinbarung mit dem Veranstalter gegen gesonderte Verrechnung erlaubt. Bei 
unlauterem Wettbewerb gegenüber anderen Ausstellern ist der Veranstalter be-
rechtigt, den Stand sofort zu schließen, wobei in diesem Fall eine Herabsetzung 
der Standmiete und der sonstigen Kosten ausgeschlossen ist.
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19.	Sonderveranstaltung, Vorführung
Alle Arten von Sonderveranstaltungen und Vorführungen auf den Ständen bzw. 
am Veranstaltungsgelände bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Ver-
anstalters. Der Veranstalter ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung 
Vorführungen einzuschränken oder zu untersagen, die Lärm, Schmutz, Staub, 
Abgase und dgl. verursachen oder die auf sonstige störende Art den ordentli-
chen Messeablauf beeinträchtigen. Blinkzeichen und -schriften auf dem Messe-
stand sind unzulässig. Der Einsatz von Gasen und Dämpfen (Trockeneis etc.) ist 
genehmigungspflichtig. Die Hallen sind mit Brandmeldeanlagen ausgerüstet, 
Fehlalarmeinsätze der Feuerwehr werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. 
Laseranlagen müssen vom Aussteller bei der zuständigen Magistratsabteilung 
zur Genehmigung eingereicht werden. Akustische oder audiovisuelle Vorführun-
gen auf dem Messestand müssen in der Weise gestaltet werden, dass jegliche 
Geräuschentwicklung ein Ausmaß von 40 dBA, gemessen an der Standgrenze, 
nicht überschreitet. Wird über Aufforderung der Messeleitung eine höhere als 
die erlaubte Geräuschentwicklung nicht sofort eingestellt, behält sich die Messe-
leitung geeignete Maßnahmen - gegebenenfalls die Schließung des Standes - vor. 
Anmeldungen bei AKM müssen von den jeweiligen Firmen selbst durchgeführt 
werden.

20.	Bewachung
Der Veranstalter sorgt während der Messen (inklusive Auf- und Abbauzeiten) für 
die allgemeine Bewachung der Veranstaltungsflächen, ohne jedoch eine Haftung 
für Verluste oder Beschädigungen von Gegenständen zu übernehmen. Für die 
Überwachung und Beaufsichtigung der Standfläche und des Standes ist der Aus-
steller selbst verantwortlich. Dies gilt auch während der Auf- und Abbauzeiten, 
vor Beginn und nach Beendigung der Veranstaltung. Die Aussteller haben keinen 
Rechtsanspruch darauf, dass eine gesonderte Standbewachung (Diebstahlsbewa-
chung) durchgeführt wird. Zusätzliche Standbewachungen sind vom Aussteller 
gesondert zu beauftragen und mit der beauftragten Firma direkt zu verrechnen. 
Jede, vom Aussteller gesondert beauftragte Standbewachung muss, soweit sie 
während der Öffnungszeiten des Messezentrums stattfindet, dem Veranstal-
ter rechtzeitig unter Bekanntgabe der Daten des Bewachungsunternehmens 
schriftlich bekanntgegeben werden. Der vom Aussteller beauftragte Einsatz von 
Drittbewachungs-unternehmen zur Bewachung des Standes außerhalb der Öff-
nungszeiten des Messezentrums bedarf zudem der vorherigen schriftlichen Ge-
nehmigung durch den Veranstalter.

21.	Verletzung der Messebedingungen, Gesetzesverletzung
Die Messe- und Ausstellungsbedingungen, sämtliche in der Service-Mappe an-
geführten Hinweise, Bedingungen, Regeln und gesetzliche Vorschriften sowie die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und veranstaltungsbehördlichen Vor-
schriften sind strikt einzuhalten. Einzuhalten sind insbesondere alle Brandschutz-
vorschriften, alle gewerberechtlichen und ortspolizeilichen Vorschriften sowie 
die Hausordnung. Von Behördenvertretern angeordnete Maßnahmen hat der 
Aussteller sofort und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Nichtbeachtung und/
oder Verstöße gegen die Messebedingungen, die vertraglichen Vereinbarungen 
und die Hausordnung sowie die Verletzung gesetzlicher Bestimmungen berechti-
gen den Veranstalter, den zugewiesenen Messestand sofort auf Kosten des Aus-
stellers zu schließen und die Räumung ohne Gerichtsverfahren durchzuführen. 
Den Anordnungen und Weisungen des Veranstalters und dessen Beauftragten ist 
vom Aussteller, dessen Personal und Vertragspartnern unbedingt Folge zu leis-
ten. Dies gilt insbesondere auch für den zum Messegelände gehörigen Parkplatz.
In den Veranstaltungsräumen ist das Rauchen generell untersagt. 

22.	Hausordnung
Der Hausordnung der MARX HALLE und des Veranstalters ist Folge zu leisten.

23.	Schriftlichkeit, Gewohnheitsrecht 
Abänderungen, Ergänzungen und Zusätze bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für das Abgehen von der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind un-
wirksam. Aus vorausgehenden Veranstaltungen bzw. Verträgen kann der Ausstel-
ler Rechte welcher Art auch immer nicht ableiten.

24.	Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, Erfüllungsort
Es kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung. Gerichtsstand 
und Erfüllungsort ist für beide Teile ist Wien. Die Ungültigkeit einzelner Messebe-
dingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Vertrag 
wird deshalb nicht aufgelöst.


